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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (17.12.2021)  

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis auf die Baubeschränkungszone wird gemäß § 5 Abs. 4 
BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte textlich aufgeführt.  

 

Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zur FNP-Änderung, 
die dann im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Bauantragsverfahren) zu 
berücksichtigen sind.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 
FNP-Änderung aufgeführt. 

 

 

zu 4.: Dem Hinweis wird entsprochen. 

 
 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB  
 
 
 

 
   

 FNP-Änderung im Bereich BP „Helgenacker“ – 1. Änderung im Ot. Quotshausen Seite 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

KA des LK Marburg-Biedenkopf FD Träger öffentl. Belange (22.12.2021) 

 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 0.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

Fachbereich Bauen, Wasser und Naturschutz  

 

Fachdienst Bauen  

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  
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zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Im Bereich der Grundstücke zur Kreisstraße erfolgt im Bebauungsplan eine Verma-

ßung der Baugrenzen und der Bautiefe.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zur Entwurfsoffenlage werden die Plankarte und die Textlichen Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zusammengeführt.  

 

 

Fachdienst Naturschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen,  

 

der Umweltbericht um weitere Bestandsaufnahmen zur Flora und Fauna bzw. den 

Biotop- und Nutzungstypen ergänzt.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Durch die Beibehaltung der Baugrenzen sowie der festgesetzten Grund- und Ge-

schossflächenzahlen bereitet die Bebauungsplanänderung keinen zusätzlichen Ein-

griff in Natur und Landschaft vor, so dass die Inanspruchnahme des gemeindlichen 

Ökokontos nicht erforderlich ist.  

 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als textliche Festsetzung 
in die Plankarte des Bebauungsplanes aufgenommen.  
 
Die weiteren Hinweise werden in der Begründung zur FNP-Änderung aufgeführt und 
sind im Zuge der Bauausführung und Umsetzung durch den Bauherrn zu beachten.  
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zu 4.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und über 

eine weitere textliche Festsetzung im Bebauungsplan (neben der reduzierten 

Versiegelung von Freiflächen) der Ausschluss von Schottergärten mit aufge-

nommen.  

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt.   

 

Durch die im Bebauungsplan vorgenommenen textlichen Festsetzungen sowie die 

Empfehlungen in der Begründung kann die örtliche biologische Vielfalt durch die 

Vorgaben des Bebauungsplanes gefördert werden. Darüber hinaus handelt es sich 

hier um eine 1. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes, so dass die Auf-

nahme von zusätzlichen Festsetzungen (siehe zu 3 und 4) sich positiv auf die biolo-

gische Vielfalt auswirkt.  

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zur FNP-Änderung aufgeführt.  

 

Im Zuge der Bauantragsstellung und Bauausführung sind die Empfehlungen von den 

Bauherrn zu beachten.  

 
 
zu 7.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 8.: Die Hinweise zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen und bei 
der weiteren Planung wie folgt beachtet: 
 
Für das Baugebiet wird ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in Auftrag gegeben, 
um den Bestand und bisher nicht bebauten Bereich zu erfassen.  
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Die aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag resultierenden Maßnahmen werden 
dann zur Entwurfsoffenlage mit in den Geltungsbereich bzw. in die Vorgaben und 
Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen.  

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen auf 

der Plankarte des Bebauungsplanes aufgeführt.  

 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Hinweise unter 4.5 

auf der Plankarte des Bebauungsplanes redaktionell überarbeitet.  

 

 

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im artenschutzrecht-

lichen Fachbeitrag überprüft bzw. berücksichtigt.  

 

 
 

Fachdienst Wasser- und Bodenschutz  

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis auf das Trinkwasserschutzgebiet wird gemäß § 5 Abs. 4 

BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte textlich aufgeführt.  

 

Im Zuge der Umsetzung der Planung und im Baugenehmigungsverfahren sind die 

Ver- und Gebote der Schutzgebietsverordnung zu beachten.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung 

aufgeführt.  
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Die Obere Wasserbehörde beim RP Gießen hat ebenfalls eine Stellungnahme zum 

vorliegenden Bauleitplanverfahren abgegeben, die in der nachfolgenden Auswertung 

enthalten ist.  

 

 

 

Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Regierungspräsidium Darmstadt III 23 Kampfmittelräumdienst (09.12.2021) 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

zu 1. und zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung zur FNP-Änderung aufgeführt.  

 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebenen und sind ent-

sprechend durch den Bauherrn zu beachten.  
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Regierungspräsidium Gießen (16.12.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31  

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 4.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

Somit ist die vorliegende Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der 

Raumordnung angepasst.  

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

zu 1.: Der Hinweis auf das Wasserschutzgebiet wird gemäß § 5 Abs. 4 BauGB 

nachrichtlich übernommen und in der Plankarte textlich aufgeführt.  

 

Darüber hinaus werden die Hinweise in der Begründung zur FNP-Änderung aufge-

führt, die dann im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauaus-

führung zwingend zu beachten sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

durch weitere Ausführungen ergänzt.  
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der vorliegenden Be-

gründung ergänzt.  

 

 

zu 4. und 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-

dung zur FNP-Änderung aufgeführt.  
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zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2. bis 5. 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3  
 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 2.: Die Hinweise zur Entwässerung des Plangebietes im Trennsystem wer-
den zur Kenntnis genommen und im Zuge der weiteren Erschließungsplanung 
überprüft.  
 
Sofern zeitnah die Entwässerungsplanung für das Baugebiet erstellt wird, wird auch 
der Standort eines möglichen geplanten Regenrückhaltebeckens mit in das vorlie-
gende Bauleitplanverfahren aufgenommen.  
 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 
FNP-Änderung aufgeführt.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung sind die Vorgaben entsprechend 
zu berücksichtigen.  
 
 
Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle Alt-
lasten, Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt. Sie sind im Zuge der nachfolgenden Planungsebene zu beachten.  
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zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung aufgeführt.  

 

Der Gemeinde Steffenberg liegen ebenfalls keine Informationen über Altlasten im 

Plangebiet vor.  

 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und speziell im Umweltbericht 

bewertet.  
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zu 2.: Die nachfolgenden Hinweise zum Bodenschutz werden im Umweltbericht 

sowie in der Begründung zur FNP-Änderung mit aufgenommen, bewertet und 

für die Beachtung auf die nachfolgende Planungsebnen in der Begründung 

aufgeführt.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem vorliegenden Bauleitplanverfahren 

um eine 1. Änderung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes handelt, so dass der 

Eingriff in Natur und Landschaft sowie in den Boden bisher grundsätzlich zulässig 

war. Durch die 1. Änderung des Planes wird der Versiegelungsgrad nicht erhöht, 

aber die aufgeführten Hinweise zum Bodenschutz mit in die Begründung aufgenom-

men, die dann im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung bzw. bei der Bau-

ausführung zu beachten sind.  

 

Der Hinweis auf die erforderlich gehaltene bodenkundliche Baubegleitung wird eben-

falls in die Begründung aufgeführt. Adressat hierfür ist die nachfolgende Erschlie-

ßungsplanung. Die zwingende Festsetzung der bodenkundlichen Baubegleitung über 

eine textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 BauGB ist grundsätzlich nicht möglich. Im 

Zuge dessen wird auf die nachfolgenden Planungsebene verwiesen, in dem die 

konkreten Erschließungsmaßnahmen und die erforderlichen Bodenschutz- und Ein-

griffsminderungsmaßnahmen bei der Bauausführung zu beachten sind.  

Die vorliegende Bauleitplanung stellt eine 1. Änderung eines rechtskräftigen Bebau-

ungsplanes, so dass ein Bauplanungsrecht für den Eingriff in Natur und Landschaft 

besteht. Da die 1. Änderung keine weitere Versiegelung oder Vergrößerung des 

Geltungsbereiches vorsieht, besteht somit gegenüber dem § 15 Abs. 1 BNatSchG 

keine weitere Verpflichtung seitens der Gemeinde hier Ausgleichsmaßnahmen oder 

zusätzliche eingriffsminimierende Maßnahmen und vermeidbare Beeinträchtigungen 

in Natur und Landschaft mit aufzunehmen. Die Gemeinde hat aber gegenüber dem 

bisher rechtskräftigen Bebauungsplan weitere eingriffsminimierende Maßnahmen in 

den Boden mit aufgenommen (Ausschluss von Schottergärten).  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Verwiesen wird auf § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB, der ausführt, dass ein Eingriff in Na-

tur und Landschaft zulässig ist, sofern er bereits vor der Planaufstellung oder 

Planänderung zulässig war.  

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zur FNP-Änderung aufgeführt.  

 

Darüber hinaus wird auf die Verpflichtung des Bauherrn zur Beachtung von gesetzli-

chen Vorschriften im Rahmen des Bauantrages verwiesen. Die Vorgaben des Bun-

desbodenschutzgesetzes sowie der Bundesbodenschutzverordnung, des Bundesna-

turschutzgesetzes und des Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetzes sind zu be-

achten.  

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Nachfrage in Steffenberg konzentriert sich derzeit auf Ein und Zweifamilienhäu-

ser, was u.a. im ländlichen Raum durchaus üblich ist. Aufgrund der Aktivierung des 

rechtskräftigen Bebauungsplanes aus dem Jahr 2005 werden bestehende Baupla-

nungsrechte optimiert, bevor neue Bauflächen für eine Neuausweisung von Sied-

lungsflächen herangezogen werden. Unter Abwägung aller Belange hält die Ge-

meinde Steffenberg gemäß § 1 Abs. 6 und 7 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 4 BauGB und § 

2a BauGB an 1. Änderung des Bebauungsplanes fest.  

 

Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanalgen, Dez. 42.2  

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

zu 2.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung zur FNP-Änderung aufgeführt.  

 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebenen.  

 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB  
 
 
 

 
   

 FNP-Änderung im Bereich BP „Helgenacker“ – 1. Änderung im Ot. Quotshausen Seite 18 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 

 

Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Gemeinde Steffenberg wird eine Schallimmissionsprognose für das vorliegende 
Bauleitplanverfahren in Auftrag geben und die Ergebnisse im weiteren Planungspro-
zess berücksichtigen 
 
 

Bergaufsicht, Dez. 44  

 

zu 1.: Die Hinweise ehemaligen Bergbau werden gemäß § 5 Abs. 4 BauGB 

nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte aufgeführt.  

 

Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebauungs-

plan, die dann im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen zu berücksichtigen 

sind. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein wei-

terer Handlungsbedarf.  

Im Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanung wird dem Bauherrn empfohlen, ein 

entsprechendes Baugrundgutachten für die jeweiligen Grundstücke zu erstellen. 

 
 

Landwirtschaft, Dez.51.1 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Über die Änderung des Bebauungsplanes werden keine weiteren Kompensationsflä-

chen in Anspruch genommen. 

 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB  
 
 
 

 
   

 FNP-Änderung im Bereich BP „Helgenacker“ – 1. Änderung im Ot. Quotshausen Seite 18 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 

 

Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Gemeinde Steffenberg wird eine Schallimmissionsprognose für das vorliegende 
Bauleitplanverfahren in Auftrag geben und die Ergebnisse im weiteren Planungspro-
zess berücksichtigen 
 
 

Bergaufsicht, Dez. 44  

 

zu 1.: Die Hinweise ehemaligen Bergbau werden gemäß § 5 Abs. 4 BauGB 

nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte aufgeführt.  

 

Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebauungs-

plan, die dann im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen zu berücksichtigen 

sind. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein wei-

terer Handlungsbedarf.  

Im Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanung wird dem Bauherrn empfohlen, ein 

entsprechendes Baugrundgutachten für die jeweiligen Grundstücke zu erstellen. 

 
 

Landwirtschaft, Dez.51.1 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Über die Änderung des Bebauungsplanes werden keine weiteren Kompensationsflä-

chen in Anspruch genommen. 

 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB  
 
 
 

 
   

 FNP-Änderung im Bereich BP „Helgenacker“ – 1. Änderung im Ot. Quotshausen Seite 19 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez.53.1 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde ist Teil der vorliegenden Abwä-

gung.  

 

 

Bauleitplanung, Dez.31 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 

berücksichtigt.  

 
 

zu 2. bis zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren 

Planverfahren berücksichtigt.  
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